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Beginn der Wiedervereinigung der Evangelischen Kıirche 1n
Deutschlan: stand e1nNe gemeinsame Konflerenz 1n LOccum 1M Januar
1990, Oobwohl die Tagung überhaupt nicht diesem WEeC einberufen
worden WAarfl. 1elmenr Ollten die 2() ahre, die S17 der Abtrennung des
DDR-Kirchenbundes VeETSaNZEN hinsichtlich der „Besonderen Ge
meinschaft”, die Ja 1M tikel 4, der Bundesordnung festgeschrieben und
auch WwWirklich selebt worden Wi MUunNn e1ner kritischen Rückschau untierzo-
gEN werden ESs WT alsg vielmehr e1nNe Jubiläumskonferenz edacht
worden, als sich 1M Sommer 089 dieser Tagung verabredet
Das Mmacht auch erklärlich, WAarUuM viele Ruheständler und „Veteranen“
eingeladen worden Waren Niemand beli der Einladung E{IWAas VON der
uC der Tredlichen Revolution und des Mauerftalls 1M November ahnen
können

Axvxel OAC| AFAT Von 19097 His 72008 Bischof der Evangelischen Kirche der Kirchen-
DrOvVInNZ achsen. Von Januar His Juni 7009 AFAT e1iner VON ZWE1 Bischöfen der TUS10-
nierten Evangelischen Kirche In Mitteldeutschland. Im Juni 7009 Lral O0aC VON seinem
Bischofsam: zurück und ermöglichte damıit der Iusionierten Evangelischen Kirche In
Mitteldeutschland eıinen unvorbelasteten Start. SEINe Nachfolge LTraLl Ise Junkermann
O0aC VON da e1ne Arbeitsstelle 1Im Fach Kirchengeschichte der Theologi:
schen Fakultät der atrtın-Luther-Universitäi Halle-Wittenberg inne, SI dem VWinterse-
MmMesier 2010/2011 1st ehbenda Honorarprofessor. BIis Z U VWintersemester 2018/19
1e regelmäßig orlesungen und Seminare. Er hefasst sıich inshbesondere Mit regionaler
Kirchengeschichte SOWIE Mit der Aufarbeitung der Kirchengeschichte in der /Zeit der DDR
Klausurtagung der Evangelischen Kirche In Deutschland und des Bundes der ‚vangeli-
schen Kirchen In der eutschen Demokrtatischen epublik, Evangelische ademıie LOC:
CU. His Januar 19090
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Am Beginn der Wiedervereinigung der Evangelischen Kirche in
Deutschland stand eine gemeinsame Konferenz in Loccum im Januar
1990,2 obwohl die Tagung überhaupt nicht zu diesem Zweck einberufen
worden war. Vielmehr sollten die 20 Jahre, die seit der Abtrennung des
DDR-Kirchenbundes vergangen waren hinsichtlich der „Besonderen Ge-
meinschaft“, die ja im Artikel 4,4 der Bundesordnung festgeschrieben und
auch wirklich gelebt worden war, nun einer kritischen Rückschau unterzo-
gen werden. Es war also vielmehr an eine Jubiläumskonferenz gedacht
worden, als man sich im Sommer 1989 zu dieser Tagung verabredet hatte.
Das macht auch erklärlich, warum so viele Ruheständler und „Veteranen“
eingeladen worden waren. Niemand hatte bei der Einladung etwas von der
Wucht der friedlichen Revolution und des Mauerfalls im November ahnen
können.

1 Axel Noack war von 1997 bis Mitte 2008 Bischof der Evangelischen Kirche der Kirchen-
provinz Sachsen. Von Januar bis Juni 2009 war er einer von zwei Bischöfen der fusio-
nierten Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Im Juni 2009 trat Noack von seinem
Bischofsamt zurück und ermöglichte damit der fusionierten Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland einen unvorbelasteten Start. Seine Nachfolge trat Ilse Junkermann an.
Noack hatte von da an eine Arbeitsstelle im Fach Kirchengeschichte an der Theologi-
schen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg inne, seit dem Winterse-
mester 2010/2011 ist er ebenda Honorarprofessor. Bis zum Wintersemester 2018/19
hielt er regelmäßig Vorlesungen und Seminare. Er befasst sich insbesondere mit regionaler
Kirchengeschichte sowie mit der Aufarbeitung der Kirchengeschichte in der Zeit der DDR.

2 Klausurtagung der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Bundes der Evangeli-
schen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik, Evangelische Akademie Loc-
cum, 15. bis 17. Januar 1990.
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ES Tiel dennoch sofort auf, dass LFrOTZ aller redlichen Bemühungen und 485
LFrOTZ dauernder Jreifen und Begegnungen aufT (G(emelmdeehbene aber auch
aufT kirchenleitender eNnNe e1nNe SEWISSE Entiremdung dadurch eingetre-
ten WAaLIT, dass sich eben doch nicht es wirklich en Sesagl Ja,

sab sollte sich späater herausstellen nahezu abuthemen, ber die
nicht en gesprochen worden Ooder en gesprochen werden konnte
Von westlicher Seite sab 1e] nötige Ooder vermeintlich nötige Rück-
SIC Die Geschwister sagten uns 1U  - „Jetzt Treut euch doch, ihr
habt hinter euch!“ Wır sagten EIWAas schüchtern dagegen „Aber das WT
doch eben  &b

Jele 1M Westen wollten nicht lauben, dass das, W2S uNseTrTe Kiırchen
der ellung der YI1sten In der Gesellscha der DDR muhsam TOrmu-

liert hatten, wirklich gemeint worden War „Das musSsSfef ihr doch
Sı  3 das habt iIhr doch nicht freiwillig ‘‘ Wır dagegen hatten
schwer, aufT uNSsSeTre lexte und Papiere verwelsen, die WIT uns 1n All-

strengender Kleinarbei 1n nac  I1Ichen Ausschusssitzungen abgerungen
hatten

uch diese Erfahrung Mussien WIr e]latıv chnell machen Jexte, die
den Bedingungen e1ner alur Tormuliert worden Sind, klingen Spa:

ler Treiheitlichen Bedingungen, Tade und umständlich, WIEe das We1IlT-
schweifige en den heißen Tre1l

Was als erinnernde Rückschau geplant worden Wi Trhielt UuUrc die
MUunNn überall stattfindenden Diskussionen ZUr rage der Wiedervereinigung
Deutschlands e1nen völlig anderen ar  erl., Die Konflerenz wurde VOTN

Journalisten elager und USSTe sich ZUr rage der Wiedervereinigung VeT-
halten

hne 1n dafur haben, sab die LOCccumer Klausurtagung
e1nNe Erklärung a und e1nNe Gruppe „Gemeinsame Kommission”)
e1n, die das ema eingehend verhandeln sollte Die „LOCCUumer Erkl13-
rung  &b en  1e ZWE1 Kernpunkte, die In e1ner gewlssen Spannung zuelnan-
der tanden und damıit E{IWAas VOTN der immung aufT der Konflerenz wider-
spiegelten:3

„Wir wollen der Gemeinschaft der ganzen evangelischen FIS
enheit n EufScCHALanNn. auch organisatorisch angeessen G(estalt n 21
Ner Kirche geben ‘‘

„MiIt den wäahrend der eIt der Irennung gewachsenen FJahrun-
gen un Unterschieden wollen WIr SOFZSahn umgehen ‘‘

Loccumer Erklärung VOIN9In epd-Dokumentation Nr12/1 Y0O,
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Es fiel dennoch sofort auf, dass trotz aller redlichen Bemühungen und
trotz dauernder Treffen und Begegnungen auf Gemeindeebene – aber auch
auf kirchenleitender Ebene – eine gewisse Entfremdung dadurch eingetre-
ten war, dass man sich eben doch nicht alles wirklich offen gesagt hatte. Ja,
es gab – so sollte sich später herausstellen – nahezu Tabuthemen, über die
nicht offen gesprochen worden war oder offen gesprochen werden konnte.
Von westlicher Seite gab es viel – nötige oder vermeintlich nötige – Rück-
sichtnahme. Die Geschwister sagten uns nun: „Jetzt freut euch doch, ihr
habt es hinter euch!“ Wir sagten etwas schüchtern dagegen: „Aber das war
doch unser Leben.“

Viele im Westen wollten nicht glauben, dass das, was unsere Kirchen
zu der Stellung der Christen in der Gesellschaft der DDR mühsam formu-
liert hatten, wirklich ernst gemeint worden war: „Das musstet ihr doch
so sagen, das habt ihr doch nicht freiwillig getan.“ Wir dagegen hatten
es schwer, auf unsere Texte und Papiere zu verweisen, die wir uns in an-
strengender Kleinarbeit in nächtlichen Ausschusssitzungen abgerungen
hatten. 

Auch diese Erfahrung mussten wir relativ schnell machen: Texte, die
unter den Bedingungen einer Diktatur formuliert worden sind, klingen spä-
ter unter freiheitlichen Bedingungen, fade und umständlich, wie das weit-
schweifige Reden um den heißen Brei. 

Was als erinnernde Rückschau geplant worden war, erhielt durch die
nun überall stattfindenden Diskussionen zur Frage der Wiedervereinigung
Deutschlands einen völlig anderen Charakter. Die Konferenz wurde von
Journalisten belagert und musste sich zur Frage der Wiedervereinigung ver-
halten.

Ohne ein Mandat dafür zu haben, gab die Loccumer Klausurtagung
eine Erklärung ab und setzte eine Gruppe („Gemeinsame Kommission“)
ein, die das Thema eingehend verhandeln sollte. Die „Loccumer Erklä-
rung“ enthielt zwei Kernpunkte, die in einer gewissen Spannung zueinan-
der standen und damit etwas von der Stimmung auf der Konferenz wider-
spiegelten:3

1. „Wir wollen der Gemeinschaft der ganzen evangelischen Chris-
tenheit in Deutschland auch organisatorisch angemessen Gestalt in ei-
ner Kirche geben.“

2. „Mit den während der Zeit der Trennung gewachsenen Erfahrun-
gen und Unterschieden wollen wir sorgsam umgehen.“

3 Loccumer Erklärung vom 17.01.1990; in: epd-Dokumentation Nr.12/1990, 1.



486 In diesem Spannungsbogen haben sich dann die Diskussionen bewegt:
den e1nen dauert Aalles 71e] ange, während andere meınten, WIT waren
1e] chnell und überstürzt V}  MN und hätten die sewachsenen
Unterschiede nicht wirklich eachte

LOccum erfuhr 1e] Zustimmung, ahber auch TOTeSsTe wurden aut. 1ne
„Berliner Erklärung  “4 wurde der LOccumer entgegengestellt, und 1M ersien
gemeinsamen Synodalgottesdienst VOTN Bund und EKD 1n der Berliner Marı
nkirche tOrten Protestler den (‚ottesdienst (ganz behutsam!) mi1t Plakaten
WI1e „Ihr onnn nicht ott dienen und dem ammen  &b und „Was wuüurde Je
SUS dazu sagen?“”

Die 1n LOccum eingesetzte und VOTN den Landeskirchenleitungen
auch bestätigte „Gemeinsame KOommission  &b SINg eherzt und ziemlich
hoffnungsvol ALS Werk. Die ane und Jele weitgesteckt. Jele
dachten e1nNe MNeu aufgestellte vereinigte EKD die vieles VO  3 dem
wuüurde übernehmen können, W2S WITr AUS dem stien mitbrachten Sehr
chnell jedoch iraten spürbare Ernüchterungen eın ES wurde eutlich,
dass WEeNnN überhaupt 1Ur solche Veränderungen der EK  TUNdoOTr!
NUuNng edacht werden dürfte, die ohne srößeres ulsenen CITESEN, 1n Jje
dem Fall unier der so  n „Paktierungsgrenze“ leiben mussten,

sollte aufT jeden Fall vermieden werden, dass die westlichen 1e€'
kırchen e1inem Zustimmungsverfahren Uurc alle Synoden wüurden A
nötigt sein.”

uch keinerlel Veränderungen 1M Staat-Kirche-Verhältnis
denken Das elr die sensiblen I1hemen Kirchensteuer, Religionsunter-
richt Olfentlichen chulen und die Seelsorge Ooldaten Vor allem sgl
ten Offentliche politische eDatten vermileden werden und es möglichst
„geräuschlos” ablauifen Überall WaTreln beli allem Treundlichen Miteinan-
der 1Ur sehr pragmatische Lösungen anzustreben Grundsatzdebatten
galt wohlweislic umschiffen

Die immung sank aufT e1nen Tiefpunkt, als der sewichtige theologi
sche Lehrer und EKD-Synodale, Professor Irutz Rendtorfif, die Position der
Ostdeutschen Kiırchenvertreter 1M „Deutschen Allgemeinen Sonntagsblat

kennzeichnete:®

UTrich Duchrow, Heino Falcke, Joachim Garsteckt, Konrad Kaiser: Berliner rklärung
VON Yısten AUS hbeiden deutschen taaten VOIN9 In: epd-Dokumentation
Nr.12/1990, 17721
Hier vyab och die kErinnerung das Scheitern der großangelegten FEKD TUuktur- und
Verfassungsreform der siebziger re
Fufz Rendtorff 1Im y  eutschen Allzemeinen Sonntagsblatt”, Ausgabe VOIN VO()
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In diesem Spannungsbogen haben sich dann die Diskussionen bewegt:
den einen dauert alles viel zu lange, während andere meinten, wir wären
viel zu schnell und überstürzt vorgegangen und hätten die gewachsenen
Unterschiede nicht wirklich beachtet.

Loccum erfuhr viel Zustimmung, aber auch Proteste wurden laut. Eine
„Berliner Erklärung“4 wurde der Loccumer entgegengestellt, und im ersten
gemeinsamen Synodalgottesdienst von Bund und EKD in der Berliner Mari-
enkirche störten Protestler den Gottesdienst (ganz behutsam!) mit Plakaten
wie: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ und „Was würde Je-
sus dazu sagen?“

Die in Loccum eingesetzte – und von den Landeskirchenleitungen
auch bestätigte – „Gemeinsame Kommission“ ging beherzt und ziemlich
hoffnungsvoll ans Werk. Die Pläne und Ziele waren weitgesteckt. Viele
dachten an eine neu aufgestellte vereinigte EKD, die vieles vom dem
würde übernehmen können, was wir aus dem Osten mitbrachten. Sehr
schnell jedoch traten spürbare Ernüchterungen ein. Es wurde deutlich,
dass – wenn überhaupt – nur an solche Veränderungen der EKD-Grundord-
nung gedacht werden dürfte, die ohne größeres Aufsehen zu erregen, in je-
dem Fall unterhalb der sogenannten „Paktierungsgrenze“ bleiben müssten,
d. h. es sollte auf jeden Fall vermieden werden, dass die westlichen Glied-
kirchen zu einem Zustimmungsverfahren durch alle Synoden würden ge-
nötigt sein.5

Auch war an keinerlei Veränderungen im Staat-Kirche-Verhältnis zu
denken. Das betraf die sensiblen Themen Kirchensteuer, Religionsunter-
richt an öffentlichen Schulen und die Seelsorge an Soldaten. Vor allem soll-
ten öffentliche politische Debatten vermieden werden und alles möglichst
„geräuschlos“ ablaufen. Überall waren – bei allem freundlichen Miteinan-
der – nur sehr pragmatische Lösungen anzustreben. Grundsatzdebatten
galt es wohlweislich zu umschiffen. 

Die Stimmung sank auf einen Tiefpunkt, als der so gewichtige theologi-
sche Lehrer und EKD-Synodale, Professor Trutz Rendtorff, die Position der
ostdeutschen Kirchenvertreter im „Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt“
so kennzeichnete:6

4 Ulrich Duchrow, Heino Falcke, Joachim Garstecki, Konrad Raiser: Berliner Erklärung
von Christen aus beiden deutschen Staaten vom 09.02.1990; in: epd-Dokumentation
Nr.12/1990, 17–21.

5 Hier gab es noch die Erinnerung an das Scheitern der großangelegten EKD Struktur- und
Verfassungsreform der siebziger Jahre.

6 Trutz Rendtorff im „Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt“, Ausgabe vom 23.03.1990.



„WOo Dankgottesdienste für das Ende der Stasi-Herrschaft un der 4A87
bürgerlichen Unfreiheit fällig wären, werden Klagemauern für den be
fürchteten vVerlust der besonderen Errungenschaften AUS der elit der
‚Kirche Im Sozitalismus egrrichtet. ‘‘

Wenn auch nicht In Olcher ärte, wurde iIMmMmer deutlicher gefragt,
OD denn die Kırchen der DDR 1Un nicht ndlıch In der Bundesrepublik
„ankommen“ wollten

Hinzu kam auch, dass 1n der sich iIMmer schneller bewegenden politi-
schen Einigungsdebatte auch die Kiırchen 1n der Ende sehenden DDR
manchen heftigen Jemperatursturz rleben mussten War zunNächst och
der „Dank die Kırchen  &b das vorherrschende Thema,7 anderte sich
das bald

Die kalte Dusche Trhielt uUNSeTE Kirche, nachdem der ED-Chef
TIC Honecker und sSe1INne Frau SCHHEeLNC 1M Lobetaler Pfarrhaus an
ten Nie vorher und n1ıe nachher haben uNseTrTe Ostlichen Kirchenleitungen

viele Protesthriefe ernalten WIE ach diesem Vorgang. Die Kırche selhst
wiegelte Die Honeckers se]ien reın „privat“” aufgenommen worden,
zanlten Tur ihren Unterhalt selhst und nanmen niemanden e1nen Alten
eimpla WE

Als dann ull 990 die Währungsunion seschaffen wurde, iraten
plötzlich lausende AUS der Kırche dUS, we1l S1E fürchteten, ach westl1-
chem Vorbild ZUT Kiırchensteuer herangezogen werden und a1SO das
97 gUte estgeld“ Tur die Kırche opfern sollen Im Grunde haben WITr da
Uurc keine uNsSeTeTr (ohnehin wenigen) Mitglieder verloren, we1l Tast AUS-
SCHHNEeBC Menschen AUS der Kıiırche austraten, die Dar nicht drın Waren
Aber ekränkt hat uns OC

Und schhleblllic sehört auch das dazu 1M November 990 endete die
ARD® olgende Meldung:

„Zahlreiche Pfarrer, Superintendenten un Oberkirchenräte en
serrt Beginn der stebziger Jahre Informationen die Aasi geliefert. Da
UFrC. War das In der Lage, die Kirchenpolitik insbesondere
über den Basisgruppen gezielt beeinflussen. ‘‘

z dAle Regierungserklärung des letzten Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de
Maiziere, VOIN „EIn ank darf eute NIC. Tehlen. Das 1st der ank die
Kirchen Ihr Verdienst 1st CD, Schutzraum Iur Andersdenkende und Anwalt Iur Rechtlose
geWESECN SE1IN. hre Besonnenheit und Inr Festhalten der Gewaltlosigkeit aben

RKevolution die Friediertigkeit bewahrt.“
/itiert ach Internetressource: wwwWi.kas.de/de/statische-inhalte-detail/-/content/regie-
rungserklaerung-des-ministerpraesidenten-lothar-de-maiziere-abgegeben-vor-der-volks-
kammer-der-ddr-am: Y.-april-1 Y0O, (aufgerufen )
RD-Sendung „Panorama” VOIN 06.1 910781
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„Wo Dankgottesdienste für das Ende der Stasi-Herrschaft und der
bürgerlichen Unfreiheit fällig wären, werden Klagemauern für den be-
fürchteten Verlust der besonderen Errungenschaften aus der Zeit der
‚Kirche im Sozialismus‘ errichtet.“

Wenn auch nicht in solcher Härte, so wurde immer deutlicher gefragt,
ob denn die Kirchen der DDR nun nicht endlich in der Bundesrepublik
„ankommen“ wollten.

Hinzu kam auch, dass in der sich immer schneller bewegenden politi-
schen Einigungsdebatte auch die Kirchen in der zu Ende gehenden DDR so
manchen heftigen Temperatursturz erleben mussten. War zunächst noch
der „Dank an die Kirchen“ das vorherrschende Thema,7 so änderte sich
das bald. 

Die erste kalte Dusche erhielt unsere Kirche, nachdem der SED-Chef
Erich Honecker und seine Frau schließlich im Lobetaler Pfarrhaus lande-
ten. Nie vorher und nie nachher haben unsere östlichen Kirchenleitungen
so viele Protestbriefe erhalten wie nach diesem Vorgang. Die Kirche selbst
wiegelte ab: Die Honeckers seien rein „privat“ aufgenommen worden,
zahlten für ihren Unterhalt selbst und nähmen niemanden einen Alten-
heimplatz weg. 

Als dann am 1. Juli 1990 die Währungsunion geschaffen wurde, traten
plötzlich Tausende aus der Kirche aus, weil sie fürchteten, nach westli-
chem Vorbild zur Kirchensteuer herangezogen zu werden und also das
„gute Westgeld“ für die Kirche opfern zu sollen. Im Grunde haben wir da-
durch keine unserer (ohnehin wenigen) Mitglieder verloren, weil fast aus-
schließlich Menschen aus der Kirche austraten, die gar nicht drin waren.
Aber gekränkt hat es uns doch! 

Und schließlich gehört auch das dazu: im November 1990 sendete die
ARD8 folgende Meldung: 

„Zahlreiche Pfarrer, Superintendenten und Oberkirchenräte haben
seit Beginn der siebziger Jahre Informationen an die Stasi geliefert. Da-
durch war das MfS in der Lage, die Kirchenpolitik insbesondere gegen-
über den Basisgruppen gezielt zu beeinflussen.“

7 Vgl. etwa die Regierungserklärung des letzten Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de
Maizière, vom 19.04.1990: „Ein Dank darf heute nicht fehlen. Das ist der Dank an die
Kirchen. Ihr Verdienst ist es, Schutzraum für Andersdenkende und Anwalt für Rechtlose
gewesen zu sein. Ihre Besonnenheit und ihr Festhalten an der Gewaltlosigkeit haben un-
serer Revolution die Friedfertigkeit bewahrt.“
Zitiert nach Internetressource: www.kas.de/de/statische-inhalte-detail/-/content/regie-
rungserklaerung-des-ministerpraesidenten-lothar-de-maiziere-abgegeben-vor-der-volks-
kammer-der-ddr-am-19.-april-1990, (aufgerufen am 06.06.2020)

8 ARD-Sendung „Panorama“ vom 06.11.1990.



488 Waren die Kiırchen eben öch die hochgelobten wichtigen Akteure der
TIriedlichen Kevolution, o  en S1E schon bald VOT allem 1n der medialen
Öffentlichkeit als „SED-gesteuert” und „Stasi-verseucht“.

Im Sommer 990 sollte uns dann uNserTre Vergangenheit och aufT
dere Weise einholen Das Kırchenamt der EKD beli dem renomMIler-
ten übinger Kıirchenrechtler Martın Heckel 1n (G‚utachten der rage e -
eien „WasS sich 969 miıt der Errichtung DZW. ründung des Bundes
kirchenverfassungsmäßig zugetragen hat“”.

Dieor ichtig WIEe auch ernüchternd Im Grunde die
ründung des Bundes legal und das bedeutete Tur die aktuelle Situation:

„DIie Reaktivierung der Mitgliedschaft der OÖstlichen Gliedkirchen
annn UFrC. einseitigen ... die EKD-Organe gerichteten formellen
Statusakt der betreffenden Landeskirche geschehen.488  Waren die Kirchen eben noch die hochgelobten wichtigen Akteure der  friedlichen Revolution, so galten sie schon bald — vor allem in der medialen  Öffentlichkeit — als „SED-gesteuert“ und „Stasi-verseucht“.  Im Sommer 1990 sollte uns dann unsere Vergangenheit noch auf an-  dere Weise einholen. Das Kirchenamt der EKD hatte bei dem renommier-  ten Tübinger Kirchenrechtler Martin Heckel ein Gutachten zu der Frage er-  beten „was sich 1969 mit der Errichtung bzw. Gründung des Bundes  kirchenverfassungsmäßig zugetragen hat“”.  Die Antwort war so richtig wie auch ernüchternd: Im Grunde war die  Gründung des Bundes illegal und das bedeutete für die aktuelle Situation:  „Die Reaktivierung der Mitgliedschaft der östlichen Gliedkirchen  kann durch einseitigen ..., an die EKD-Organe gerichteten formellen  Statusakt der betreffenden Landeskirche geschehen. ... Zur Abgabe der  Reaktivierungserklärung sind nur die östlichen Landeskirchen nicht  aber der Kirchenbund von sich aus befugt, der der EKD nie als Mit-  glied angehört hat.“  Mit anderen Worten: Die ganze Arbeit der „Gemeinsamen Kommis-  sion“ ist möglich, aber eigentlich überhaupt nicht notwendig.  Das Dilemma war groß, und es ist der unermüdlichen, zähen Arbeit  des Präses der EKD-Synode, Jürgen Schmude, und des Vorsitzenden des  Rechtsausschusses der EKD-Synode, des bayerischen Oberkirchenrates  Werner Hofmann, zu danken, eine juristische Lösung gefunden zu haben:  zwei ineinander geschachtelte Kirchengesetze, die nun nicht über den Zu-  sammenschluss von Kirchenbund und EKD beschließen durften, aber — so  der offizielle Name — ein „Kirchengesetz zur Regelung von Fragen, die mit  der Herstellung der Einheit der Evangelischen Kirche in Deutschland im  Zusammenhang stehen“ darstellten.‘®  Die ganzen Debatten darum spielten sich auf der EKD-Synode (West)  im November 1990 ab. Zu dieser Synodaltagung war seitens des Kirchen-  bundes Landesbischof Christoph Stier aus Mecklenburg als Gast anwesend.  Sein Grußwort auf dieser Tagung spiegelt die ganze schwierig gewordene  Situation wider:  „Von uns bleibt nichts, nichts hat Bestand. Wir sind aus der Gefan-  genschaft befreit, aber wir sind nicht frei, unsere Wege neu zu gestal-  Martin Heckel: Rechtsgutachten über die Vereinigung der evangelischen Kirchen auf  dem Gebiet der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik vom 31.  August 1990, MS 104 Seiten. Vgl. auch Axel von Campenhausen: Die rechtliche Tren-  nung erfolgte nie — Eine Rückkehr der DDR-Kirchen in die EKD wäre möglich; in: Luthe-  rische Monatshefte (29) 1990, H. 9, 387-389.  10  Der endgültige Text der Kirchengesetze: Kirchengesetz vom 24.02.1991, ABl. EKD  1991, 89.  ÖR 69 (4/2020)/fur Adgabe der
Reaktivierungserklärung sSind HUF die OÖstlichen Landeskirchen ANIC.
aber der Kirchenbund Von SICH AUS e  ZT, der der EKD NIe afs MIFt-
glie hat ‘‘

Mit anderen Worten Die 1 der „Gemeinsamen KOMMIS-
S1077  &b 1st möglich, ahber eigentlich überhaupt nicht notwendig.

Das Dilemma groß, und 1st der unermüdlichen, zähen 1
des Präses der ynode, Jürgen Schmude, und des Vorsitzenden des
Rechtsausschusses der ynode, des bayerischen Oberkirchenrates
Werner Hofmann, anken, e1nNe Jjuristische Lösung efunden haben
ZWE1 ineinander seschachtelte Kirchengesetze, die 1Un nicht ber den /u
SsammMenschluss VOTN Kıiırchenbund und EKD beschließen durften, ahber
der Offizielle Name 1n „Kirchengesetz ZUT Regelung VOTN Fragen, die mi1t
der Herstellung der Einheit der Evangelischen Kıiırche In Deutschland 1M
Zusammenhang stehen darstellten .“

Die Ballzel eDatten darum spielten sich aufT der ynode West
1M November 990 ab /u dieser Synodaltagung eltens des Kırchen
bundes Landesbischof Christoph Stier AUS Mecklenburg als ast wesend
Sein Tulswor aufT dieser Tagung spiegelt die schwierig sewordene
Situation wıider

„Von UNNS bleibt nichts, nichts hat Bestand. Wir sSind AUS der eJan
genschaft befreit, „ber WIr sind AIC. frei, UNSeTe Wege HNen gestal-

Martin eckel. Kechtsgutachten ber die Vereinigung der evangelischen Kirchen auf
dem (‚ehlet der Bundesrepublik und der eutschen Demokratischen epubli. VOIN 1
August 1990, MS 104 Seiten. Vgl uchs Von Campenhausen: He rechtliche Iren-
NuNng erfolgte N1ıe 1ne Uuckkenr der DR-Kirchen In dAle FEKD WATE möglich; In
tsche Monatshelte (29) 1990, I, 268 /—-3589

10 Der endgültige Text der Kirchengesetze: Kirchengesetz VOIN9 FEKD
1991,
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Waren die Kirchen eben noch die hochgelobten wichtigen Akteure der
friedlichen Revolution, so galten sie schon bald – vor allem in der medialen
Öffentlichkeit – als „SED-gesteuert“ und „Stasi-verseucht“.

Im Sommer 1990 sollte uns dann unsere Vergangenheit noch auf an-
dere Weise einholen. Das Kirchenamt der EKD hatte bei dem renommier-
ten Tübinger Kirchenrechtler Martin Heckel ein Gutachten zu der Frage er-
beten „was sich 1969 mit der Errichtung bzw. Gründung des Bundes
kirchenverfassungsmäßig zugetragen hat“9.

Die Antwort war so richtig wie auch ernüchternd: Im Grunde war die
Gründung des Bundes illegal und das bedeutete für die aktuelle Situation:

„Die Reaktivierung der Mitgliedschaft der östlichen Gliedkirchen
kann durch einseitigen …, an die EKD-Organe gerichteten formellen
Statusakt der betreffenden Landeskirche geschehen. … Zur Abgabe der
Reaktivierungserklärung sind nur die östlichen Landeskirchen nicht
aber der Kirchenbund von sich aus befugt, der der EKD nie als Mit-
glied angehört hat.“

Mit anderen Worten: Die ganze Arbeit der „Gemeinsamen Kommis-
sion“ ist möglich, aber eigentlich überhaupt nicht notwendig. 

Das Dilemma war groß, und es ist der unermüdlichen, zähen Arbeit
des Präses der EKD-Synode, Jürgen Schmude, und des Vorsitzenden des
Rechtsausschusses der EKD-Synode, des bayerischen Oberkirchenrates
Werner Hofmann, zu danken, eine juristische Lösung gefunden zu haben:
zwei ineinander geschachtelte Kirchengesetze, die nun nicht über den Zu-
sammenschluss von Kirchenbund und EKD beschließen durften, aber – so
der offizielle Name – ein „Kirchengesetz zur Regelung von Fragen, die mit
der Herstellung der Einheit der Evangelischen Kirche in Deutschland im
Zusammenhang stehen“ darstellten.10

Die ganzen Debatten darum spielten sich auf der EKD-Synode (West)
im November 1990 ab. Zu dieser Synodaltagung war seitens des Kirchen-
bundes Landesbischof Christoph Stier aus Mecklenburg als Gast anwesend.
Sein Grußwort auf dieser Tagung spiegelt die ganze schwierig gewordene
Situation wider:

„Von uns bleibt nichts, nichts hat Bestand. Wir sind aus der Gefan-
genschaft befreit, aber wir sind nicht frei, unsere Wege neu zu gestal-

9 Martin Heckel: Rechtsgutachten über die Vereinigung der evangelischen Kirchen auf
dem Gebiet der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik vom 31.
August 1990, MS 104 Seiten. Vgl. auch Axel von Campenhausen: Die rechtliche Tren-
nung erfolgte nie – Eine Rückkehr der DDR-Kirchen in die EKD wäre möglich; in: Luthe-
rische Monatshefte (29) 1990, H. 9, 387–389.

10 Der endgültige Text der Kirchengesetze: Kirchengesetz vom 24.02.1991, ABl. EKD
1991, 89.



fen Die aupläne sSind vorgegeben, gilt das Normalmalß Bundesre- 489
DuOLHK EufScCHALanNn. hemals un auch EKD a11

Im Februar des Jahres 991 WaTreln dann die ynode der EKD und die
ynode des Bundes e1ner gemeinsamen Tagung 1n Berlin-Spandau 1M
sroßen Saal des Johannesstiftes versammelt. In geirennten Abstimmungen
beschlossen S1E die beiden „rragen-Regelungs-Gesetze“ eweils mi1t verlTas-
sungsändernder Mehrheit. “

Die Abstimmung erga be1l den ynodalen der EKD West e1nNe Tast)
einstimmige nahme (eine Stimmenthaltung); ingegen beli den ynoda
len des DDR-Kirchenbundes Ja-Stimmen, Gegenstimmen und Eent
haltungen. In dem Ostlichen Abstimmungsergebnis spiegeln sich alsg e -
eDliche Vorbehalte das erzielte Ergebnis wiıider.

Die „Wiederherstellung” der Einheit wurde dann Offiziell Juli,
Beginn der 1Un gemeinsamen ynode 1n Goburg vollzogen, 1n dem die

Präses der ynode des Bundes der Evangelischen Kirchen, KRın Rosema-
re ynkiewicz, und der Ratsvorsitzende des ates der EKD Bischof Martın
Kruse, Teijerlich und medienwirksam ihre Unterschriften diese Ge

seizten
In der „praktischen“ Wiedervereinigung der kıirchlichen Arbeitsielder

sab 1n (enerationen-Problem Je Junger die 1ente Wi INSO kompli-
zierter gestaltete sich die Wiedervereinigung. Die Studentengemeinden
und Evangelische Jugendarbeit WaTreln 1Ur sehr schwierig wiederzu-.-
vereinigen. Bel den Studentengemeinden (ES5G) hat Tast sieben
Jahre sgebraucht, BIis wieder e1nNe gemeinsame (eSC  tsstelle begründet
werden konnte

Als besonders komplizier hat sich erwiesen, kıirchliche Dienststellen
ZzusammMenNzZuTASsSen und wenI1gstens einzelne VOTN ihnen 1n den stien
verlagern. Das WT doch keine rage Östliche Einrichtungen Mussten In
die natürlich räumlich, Iinanziell und personell 71e] besser au
ten Einrichtungen 1M Westen umziehen Da hat letztendlic seholfen, dass
Berlin die eUue Bundeshauptstadt seworden 1st und deshalb auch einıge
kıirchliche Einrichtungen (Diakonisches Werk, Kıirchlicher Entwicklungs-
dienst eic.) „IN den sten  &b amen

Mi  erwelle und wiederum 1M STAaN: der Jahre 1st euUllc OFT-
den, dass die EKD csehr angsam ZWAaIT, aber unuübersehbar Uurc das
Hinzukommen der Ostlichen Glülie  Ichen doch kräftige Veränderungen e -

Christoph Ter. TUl WoOr des Bundes der Evangelischen Kirchen die 5Synode der
Evangelischen Kirche In Deutschland, In Lübeck November 19090 5Synodaldrucksa-
che XV/I /itat E1{

12 Kirchengesetz VOIN YO1, ABI FEKD 1991,
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ten. Die Baupläne sind vorgegeben, es gilt das Normalmaß: Bundesre-
publik Deutschland ehemals und auch EKD.“11

Im Februar des Jahres 1991 waren dann die Synode der EKD und die
Synode des Bundes zu einer gemeinsamen Tagung in Berlin-Spandau im
großen Saal des Johannesstiftes versammelt. In getrennten Abstimmungen
beschlossen sie die beiden „Fragen-Regelungs-Gesetze“ jeweils mit verfas-
sungsändernder Mehrheit.12

Die Abstimmung ergab bei den Synodalen der EKD (West) eine (fast)
einstimmige Annahme (eine Stimmenthaltung); hingegen bei den Synoda-
len des DDR-Kirchenbundes: 43 Ja-Stimmen, 8 Gegenstimmen und 4 Ent-
haltungen. In dem östlichen Abstimmungsergebnis spiegeln sich also er-
hebliche Vorbehalte gegen das erzielte Ergebnis wider.

Die „Wiederherstellung“ der Einheit wurde dann offiziell am 1. Juli,
am Beginn der nun gemeinsamen Synode in Coburg vollzogen, in dem die
Präses der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen, OKRin Rosema-
rie Cynkiewicz, und der Ratsvorsitzende des Rates der EKD, Bischof Martin
Kruse, feierlich und medienwirksam ihre Unterschriften unter diese Ge-
setze setzten.

In der „praktischen“ Wiedervereinigung der kirchlichen Arbeitsfelder
gab es ein Generationen-Problem: Je jünger die Klientel war, umso kompli-
zierter gestaltete sich die Wiedervereinigung. Die Studentengemeinden
und Evangelische Jugendarbeit z. B. waren nur sehr schwierig wiederzu-
vereinigen. Bei den Studentengemeinden (ESG) hat es sogar fast sieben
Jahre gebraucht, bis wieder eine gemeinsame Geschäftsstelle begründet
werden konnte. 

Als besonders kompliziert hat sich erwiesen, kirchliche Dienststellen
zusammenzufassen und wenigstens einzelne von ihnen in den Osten zu
verlagern. Das war doch keine Frage: Östliche Einrichtungen mussten in
die natürlich räumlich, finanziell und personell so viel besser ausgestatte-
ten Einrichtungen im Westen umziehen. Da hat letztendlich geholfen, dass
Berlin die neue Bundeshauptstadt geworden ist und deshalb auch einige
kirchliche Einrichtungen (Diakonisches Werk, Kirchlicher Entwicklungs-
dienst etc.) „in den Osten“ kamen.

Mittlerweile und wiederum im Abstand der Jahre ist deutlich gewor-
den, dass die EKD – sehr langsam zwar, aber unübersehbar – durch das
Hinzukommen der östlichen Gliedkirchen doch kräftige Veränderungen er-

11 Christoph Stier: Grußwort des Bundes der Evangelischen Kirchen an die Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland, in Lübeck am 5. November 1990. Synodaldrucksa-
che XV/11. Zitat Seite 3.

12 Kirchengesetz vom 24.02.1991, ABl. EKD 1991, 89.



AU() Tahren hat und och erfährt. egen WIT ETW das EKD-Perspektivpapier
„Kirche der Freiheit“ AUS dem Jahre 2006° Grunde, werden WIr e -
STAUNT feststellen, dass vieles VOTN dem, WAS Tur andere EKD-Kirchen öch
/ukunfitsmusi SL, beli uns ZU ag sehört ETW die Eigenverant-
WOortung der Kirchengemeinden, besonders Tur ihre Gebäude, die rTschlle
Bung anderer kinnahmequellen neDen der Kirchensteuer (Kollekten, Ge
meindekirchgeld), und die wesentlich dezentraleren Strukturen VOTN

Kirchenleitung und -verwaltung.
Die Solidarıtät der Landeskirchen untereinander und das Interesse

einander Sind euUllc sewachsen. Der EKD-Finanzausgleich, VOTN dem 1 -
InerTr öch die Ostlichen Kirchen Mme1lsten profitieren, 1st 1n Meilenstein
aufT dem Weg der Kirchwerdung der EKD

Die EKD 1st kirchlicher, Ja, S1E 1st wirklich Kıirche seworden und aum
jeman: wird das och bestreiten uch das tärkere /Zusammenrücken VOTN
VELKD und UEK WT 1n den Ostlichen Glülie  Ichen Jängst VOT allem
theologisch vorbereitet 4  vewesen.‘ ES hat 1n der EKD dann och Tast
ZWanNzlgre sedauert, aber 1Un haben WIr das sogenannte „Verbindungs-
MO und die veränderte Grundordnung, die die EKD als „Kirche“ be
schreibt. ” Wır Sind angekommen 1M vereinten Deutschlan: und In der A
meimnsamen Evangelischen Kırche In Deutschlan ASS WIT VOT allem ott
Tur die letzten 3Ü re den Vereinigungsprozess eingeschlossen sehr
dankbar sSeın dürfen, daran MUsSsen WITr uns iImmer mal wieder erinnern

13 Kirche der TeiNel Perspe  tiven Iur dAle evangelische Kirche 1Im 71 Jahrhundert. Fin
Impulspapier des ates der EKD, ng Kirchenamft der Evangelischen Kirche n

14
Deuftfschland, Hannover 72006

dAle „Gemeinsame Erklärung den theologischen Grundlagen der Kirche und IN
Te  3 Auftrag In Zeugnis und Dienst”; In MBI BEK, ÖÖ, ABI FEKD 1987, 2453

15 Im November 2015 hbeschloss dAle 5Synode der FEKD e1Ne Änderung der Grundordnung,
die ach Zustimmung aller Landeskirchen 1m Ma 701 In Tal getreten ISst. Artikel 1,
Salz er demnach olgende Fassung: „(1) He Evangelische Kirche In Deutschland
Ist dAle (‚emeinschaft ihrer Jutherischen, teformierten und unlerten (‚Jiedkirchen. 1E
verste Ssich als Te1il der eıinen Kirche Jesu C.hristi 1E achtet die Bekenntnisgrundlage
der GJiedkirchen und (‚emeinden und SETIZT VOTaUS, ass S1E ihr Bekenntnis In ehre, Le
ben und Ordnung der Kirche wirksam werden lassen. 1E Ist als (‚emeiminschaft inrer
GJiedkirchen Kirche.“
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fahren hat und noch erfährt. Legen wir etwa das EKD-Perspektivpapier
„Kirche der Freiheit“ aus dem Jahre 200613 zu Grunde, werden wir er-
staunt feststellen, dass vieles von dem, was für andere EKD-Kirchen noch
Zukunftsmusik ist, bei uns zum Alltag gehört hatte: etwa die Eigenverant-
wortung der Kirchengemeinden, besonders für ihre Gebäude, die Erschlie-
ßung anderer Einnahmequellen neben der Kirchensteuer (Kollekten, Ge-
meindekirchgeld), und die wesentlich dezentraleren Strukturen von
Kirchenleitung und -verwaltung. 

Die Solidarität der Landeskirchen untereinander und das Interesse an-
einander sind deutlich gewachsen. Der EKD-Finanzausgleich, von dem im-
mer noch die östlichen Kirchen am meisten profitieren, ist ein Meilenstein
auf dem Weg der Kirchwerdung der EKD.

Die EKD ist kirchlicher, ja, sie ist wirklich Kirche geworden und kaum
jemand wird das noch bestreiten. Auch das stärkere Zusammenrücken von
VELKD und UEK war in den östlichen Gliedkirchen längst – vor allem
theologisch – vorbereitet gewesen.14 Es hat in der EKD dann noch fast
zwanzig Jahre gedauert, aber nun haben wir das sogenannte „Verbindungs-
modell“ und die veränderte Grundordnung, die die EKD als „Kirche“ be-
schreibt.15 Wir sind angekommen im vereinten Deutschland und in der ge-
meinsamen Evangelischen Kirche in Deutschland. Dass wir vor allem Gott
für die letzten 30 Jahre – den Vereinigungsprozess eingeschlossen – sehr
dankbar sein dürfen, daran müssen wir uns immer mal wieder erinnern. 
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13 Kirche der Freiheit – Perspektiven für die evangelische Kirche im 21. Jahrhundert. Ein
Impulspapier des Rates der EKD, hg. v. Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Hannover 2006.

14 Vgl. die „Gemeinsame Erklärung zu den theologischen Grundlagen der Kirche und ih-
rem Auftrag in Zeugnis und Dienst“; in: MBl. BEK, 88, ABl. EKD 1987, 243.

15 Im November 2015 beschloss die Synode der EKD eine Änderung der Grundordnung,
die nach Zustimmung aller Landeskirchen im Mai 2019 in Kraft getreten ist. Artikel 1,
Absatz 1 erhält demnach folgende Fassung: „(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland
ist die Gemeinschaft ihrer lutherischen, reformierten und unierten Gliedkirchen. Sie
versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi. Sie achtet die Bekenntnisgrundlage
der Gliedkirchen und Gemeinden und setzt voraus, dass sie ihr Bekenntnis in Lehre, Le-
ben und Ordnung der Kirche wirksam werden lassen. Sie ist als Gemeinschaft ihrer
Gliedkirchen Kirche.“


